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A N T R A G 
der Fraktion Die Linke  
an die Verbandsversammlung 

 
 
 
 
 
Zugang zur Eingliederungshilfe auch für Geflüchtete sicherstellen 
- Antrag der Fraktion Die Linke - 
 

Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Ausschuss für Soziales 20.06.2023 vorberatend 

Verbandsversammlung 05.07.2023 beschließend 

 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☐ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: 
Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplan-mä-
ßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhalts-
darstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  Ja   Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 

☐ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 

☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 

€   

 

Belastung LWV 

€   

Beteiligung Dritter 

€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 

siehe unter Ziffer    der Begründung. 

 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 

☐   

im Teilfinanzhaushalt 

-Investitionstätigkeit- 

☐  

 

 

☐ Nein 

 

 

☐ Ja        

 

€                

€                

Sachkonto 
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Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung des  Landeswohlfahrtsverbandes Hessen fordert die Bundesregierung 
auf: 
 
Die  EU-Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) konsequent in nationales Recht zu überführen. Das be-

deutet insbesondere auch die Erhebung des Merkmals Behinderung bei der Aufnahme und die Er-

mittlung der Unterstützungsbedarfe (Art. 21 und Art. 22 Abs. 1 der RiLi). 

Die aufenthaltsrechtlichen Zugangsbeschränkungen zu den Leistungen auf Rehabilitation und Teil-

habe aufzuheben und den § 100 Abs. 2 im SGB IX zu streichen. 

 

Der Verwaltungsausschuss wird beauftragt,  
 

Ein umfassendes Beratungs- und fachlich begleitetes Selbsthilfeangebot in den Muttersprachen 

der in Deutschland lebenden geflüchteten und vertriebenen Menschen mit Behinderung anzubie-

ten. 

 
Die Ausnahmeregelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, im Einzelfall Eingliederungshilfe zu 
gewährleisten, großzügig auszulegen und auch ein persönliches Budget zu ermöglichen.  
 
 
 
Begründung 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sieht vor, dass die Vertragsstaaten jede Diskrimi-
nierung aufgrund von Behinderung verbieten und geeignete Maßnahmen treffen, um Barrieren ab-
zubauen. 
 
Der zeitnahe Zugang von Menschen mit Behinderungen zur Eingliederungshilfe ist allerdings in 
Deutschland für Geflüchtete eher eine Ausnahme und der Zugang durch § 100 Abs. 2 im SGB IX  
deutlich erschwert, obwohl die EU-Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU)   die Erhebung des Merkmals 
Behinderung bei der Aufnahme und die Ermittlung der Unterstützungsbedarfe vorsieht. Die Son-
derregelungen zu ukrainischen Geflüchteten zeigt, dass durchaus die Möglichkeit besteht gesetzli-
che Rahmenbedingungen anders zu gestalten.  
 
Nach § 100 Abs. 2 SGB IX haben Menschen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leis-
tungsberechtigt sind, keinen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung. Zwar bewilligen manche Träger der Eingliederungshilfe entsprechende Leistungen 
nach einer Ausnahmeregelung im Asylbewerberleistungsgesetz, bei weitem jedoch nicht alle.  
Der zeitnahe Zugang zu den Unterstützungsleistungen schafft notwendige Sicherheiten und In-
tegration.  
Zugang zu Schule, Ausbildung und Angeboten der sozialen Teilhabe sowie der Teilhabe am Ar-
beitsleben bieten Stabilisierung und öffnen Perspektiven. 
 
 
 
Gez. Gizem Erinc-Ciftci (Fraktionsvorsitzende DIE LINKE)  
Gez.  Anna Hofmann     (stellv. Fraktionsvorsitzende DIE LINKE)  
 

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/Politik-fuer-Menschen-mit-Behinderungen/un-behindertenrechtskonvention-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-langtext.html



